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DER BUNDESVORSITZENDE

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

seit dem Jahre 1972 bietet die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) allen Einzelmit-
gliedern als kostenlose Leistung eine Freizeit-Gruppen-Unfallversicherung an. Die
stetige Verlängerung des Urlaubs und der Freizeit hat die DSTG, die diese Erfolge für
den Bereich der Steuerverwaltung und staatlichen Bauverwaltung erstritten hat, zu-
gleich vor die Aufgabe gestellt, diese Freizeit zu sichern.

Den Wert dieser Freizeit-Gruppen-Unfallversicherung zu erhalten, war für die DSTG
eine ständige Aufgabe. So wurden die Leistungen aus der Freizeit-Gruppen-
Unfallversicherung kontinuierlich an die allgemeinen Kosten und Preisentwicklung
angepaßt.

Die Leistungen aus der Freizeit-Gruppen-Unfallversicherung sind nicht an den Besitz
dieses Ausweises gebunden. Maßgeblich für die Anspruchsberechtigung ist aus-
schließlich die Mitgliedschaft in der Deutschen Steuer-Gewerkschaft. Zu lhrer Informa-
tion ist jedoch der Ausweis von besonderer Bedeutung. lch bitte, ihn daher sorgfältig
aufzubewahren. In einem Schadenfall bitte ich, lhren Anspruch unverzüglich geltend zu
machen, damit die Leistungen aus der Freizeit-Gruppen-Unfallversicherung lhnen sofort
zugute kommen.

Träger der Freizeit-Gruppen-Unfallversicherung sind die AXA Versicherung Aktien-
gesellschaft und die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG.

Die Freizeit-Gruppen-Unfallversicherung beweist erneut, daß die Deutsche Steuer-
Gewerkschaft auch in ihrem Service-Angebot leistungsstark ist - eine Gewerkschaft,
die immer an lhrer Seite steht.

Mit kollegialen Grüßen
t ( -

Thomas Eigenthaler
Bundesvorsitzender



Ve rs ich e ru n g s-Au swe i s AXA Versicherung
Aktiengesellschaft

Nürnberger
Allgemeine Versicherung-AG

für DSTG-Mitglieder
Versicherungs-Nummer: 601 400631 88

Aufgrund des abgeschlossenen Gruppen-Unfallversicherungsvertrages zwischen der

Deutschen Steuer-Gewerkschaft ( DSTG)
und der AXA Versicherung Akiengesellschaft, sowie der Nürnberger
Allgemeine Versicherung-AG wird den Mitgliedern der DSTG eine

Fr eizeit- U nfal lve rs i ch e ru n g
mit umseitig angegebenem Versicherungsschutz und folgenden Leistungen gewährt:

1 . Eine Todesfallentschädigung
in Höhe von € 1 0Z2,Sg.

2. Eine Invaliditätsentschädigung
in Höhe von € 3 067,75 bei Ganzinvalidität, bei Teilinvalidität der dem Grade der Invalidität
entsprechende Teil.
Hat der Versicherte am Unfalltage das 65. Lebensjahr vollendet, so wird die Invaliditäts-
entschädigung gemäß S 8 ll (7) AUB in Form einer Rente gewährt.
Für Ruheständler und Rentner ist eine Invaliditätsentschädigung nichi mit versichert, mit
Ausnahme derjenigen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen.

3. Ein Unfall-Krankenhaustagegeld
in Höhe von € 5,62.
Für jeden Kalendertag, an dem sich der Versicherte wegen eines Unfalls (gg 2 und 3
AUB) aus medizinischen Gründen in stationärer Krankenhausbehandlung bätindet, wird
Krankenhaustagegeld gezahlt, längstens jedoch für zwei Jahre vom Unfälftage an
gerechnet. Der Aufnahme- und Entlassungstag im Krankenhaus werden als iwei Kalen-
dertage gerechnet.
Die Leistungen entfallen für einen Aufenthalt in Sanatorien, Erholungsheimen und Kuran-
stalten.

Der Versicherungsschutz des einzelnen erlischt zum nächsten Monatsersten, wenn
a) der Versicherte aus der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG) ausscheidet;
b) der Versicherte nicht mehrgegen Arbeitsunfälle durch eine Berufsgenossenschaft versichert ist oder

keinen Anspruch auJ Unfallfürsorge nach beamtenrechtlichen Versorgungsvorschriften hat, ausge-
nommen Ruheständler und Rentner.

Für die beteiligten Versicherer:

AXA Versicherung
Akliengesellschaft

It4e rufi{*-
(Dr. Markus Hofmann) (Rainer Brune)



Auszug aus dem Vertrag über Freizeit.Unfattversiche.
rung zwischen der Deutschen Steuer-Gewerkschaft
und der AXA Versicherung Aktiengeseilschaft, sowie
der Nürnberger Allgemeine Versicherung-Aktienge-
sellschaft.

(2) Als feste Invaliditätsgrade unter Ausschluß des Nachweises eines
höheren oder geringeren Grades werden angenommen:
a) Bei Verlust

70 Prozent

1. Der Vertrag erstreckt sich auf sämtliche Mitglieder. personen unter
14 Jahren sind durch diesen Vertrag nicht veisichert.

2. Die Versicherung umfaßt nach Maßgabe der Alloemeinen Unfallver-
sicherungs-Bedingungen (AUB) aussthließlich Unfälle außerhalb des
Berufes und des direkten Weges nach und von der Arbeitsstätte, d. h.
s^olche Unfälle, die nicht als Uhfälle im Sinne des Sozialgesetzbuches
(SGB Vll) oder als Dienstunfälle im Sinne der beamönrecht,ichen
Versorgungsvorschriften qqltgq, !T Zweifel ist die Entscheidung der
Träger der gesetzlichen 

-Unfall-Versicherung 
bzw, der für DünS-

unfälle zuständigen Dienststelle maßgebendl
3. ln Abänderung des g 5 AUB wird Versicherunqsschutz auch für per-

sonen gewährt, die dauernd vollständig arbeitsunfähig sind.

Auszug aus den Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen (AUB)
Aus$2-Unfallbegritf

Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von außen
auf seinen Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig einä Gesundheitsschä-
digung erleidet.

Aus $ 3-Ausschlüsse
Ausgeschlo_ssen sind u. a. Unfälle-infolge von Schlaganfällen, epilep-
tischen Anfällen und solchen(rampfanfäilen, die den gänzen fOipdr Oös
Versicherten grgr.eilen, von Geistds- oder Bewu ßtseiisstOrungeh, auön
soweit diese durch Trunkenheit verursachl sind. Die Ausschlüöse gelten
nicht, wenn diese Anfälle oder Störungen durch ein unter die Veröiche-
rung tallendes Unfallereignis hervorgeiufen waren.

S 5 Nicht versicherungslählge Personen
(1 ) Nicht versicherungsfähig_und trotz Beitragszahlung nicht versichert

sind Geisteskranke und Personen, die von schweöm Nervenleiden
belallen oder dauernd vollständig arbeitsunfähiq sind. Der lür sie seit
Veftragsabschluß entrichtete Beitrag ist zurüclöuzahlen.
Vollständige Arbe_itsunfähigkeit liegt vor,wenn der Versicherte infolge
Krankheit oder Gebrecheh außerstande ist, eine erwerbstatigGit
auszuüben.

(2) Der Versicherungsschutz erlischt, sobald der Versicherte im Sinne
der .Ziffer (1 )_versicherungsunfähig geworden ist. Gleichzeitig endet
der Vertrag für den Versicherten (üg-i. Zlffer 3 oben).

(3)Die vollständige^Gebrauchsunlähigkeit eines Körperteils oder Sin-
ne.sorgans bemißt sich nach dem für den Verlust gdltenden Satz. Bei
teilweisem Verlust oder teilweiser Gebrauchsunfä:higkeit wird der ent_
sprechende Teil des Satzes nach Zitter (2) angenommen.

(4) Bei V_erlust oder Gebrauchsunlähigkeit von mehreren der vorgenann_
ten Körperteile oder Sinnesorgane werden die sich nach ZiFern (2)
und (3) ergebenden Prozentsätze zusammengerechnet, ieOoCtr rii6
mehr als 100 Prozent angenommen.

(5) So-ureit sich der Invaliditätsgrad nach Vorstehendem nicht bestimmen
läßt, wird bei der Bemessung in Betracht gezogen, inwieweit der Ver-
sicherte imstande ist, eine Tätigkeit ausiuübön, die seinen Kräften
y1! faliOigjlgn entspricht und die ihm unter biiliger Berücksicntigung
seiner Ausbildung und seines bisherigen Berufs zugemutet we'rdei
Kann.

(6) Stirbt der Versicherte infolge des Unfalles innerhalb eines Jahres vom
Unfalltage an gerechnet, so besteht kein Anspruch aut Invaliditati-
entschädigung. Etwa bereits geleistete Invaliditätsentschädiounoen
werden von der Todesfallentschädigung abgezogen tS tS tltiUö1.

l V .  K r a n k e n h a u s t a g e g e l d

(1). Krankenhaustagegeld wird für jeden Kalendertag gezahlt, an dem
srch del Versicherte wegen eines Unfalles (gg 2 und 3) aus medizini_
schen Gründen in stationärer Krankenhausbähandlung befindet, höch-
stens jedoch für zwei Jahre vom Unfalltage an gerechnet. nufiahme-
und Entlassungstag werden je als ein Kalenderta! gerechnet.
(Z) Oje.Leistungen entfallen für einen Aufenthalt in Sanatorien, Erho-
lungsheimen und Kuranstalten.

Was ist im Schadenfallzu tun?
1. Außerberufliche Unfälle, die sich während der Freizeit ereignen und

voraussichtlich eine Entschädigungspflicht herbeiführen werien, sind
unverzüglich dem Vorsit,zenden des Ortsverbandes anzuzeigen, der
die Anzeige mit der Bestätigung der Mitgliedschaft unmittelbä an die
Bunclesgeschäftsstelle der DSIG weiterleitet.

2. lm Todesfalle als Folge eines außerberuflichen Unfalls ist neben der
Schadenanzeige die Sterbeurkunde einzureichen. Die Todesfallent-
schädigung_wird an derjenigen ausgezahlt, der das Sterbegeld
gemäß der Satzung der DSIG erhält, 

-

3. Eine Invalidität als außerberufliche Unfallfolge muß innerhalb eines
Jahres, vom. Unfalltag an gerechnet, eingetrelen sein; sie muß späte-
stens vor Ablauf einer Frist von weiteren drei Monaten nach'dem
Unfalljahr ärztlich festgestellt und geltend gemacht sein.

4. Der Anspruch auf Unfall-Krankenhaustagegeld muß mit einer
Bescheinigung des behandelnden Aztes oöei des Krankenhauses,
aus der der Grund und die Dauer der stationären Behandlung her-
vorgeht, belegt sein.

b) Bei Verlust
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c)

S 6 Örtliche Gelrung

Die Versicherung umfaßt Unfälle auf der ganzen Erde.

Aus $ 8 - Art und Voraussetzungen der Leistungen

l .  T o d e s f  a l l e n t s c h ä d i g  u  n g

Führt ein Unfall innerhalb eines Jahresvom Unfalltage an gerechnet zum
Tode, so wird Entschädigung nach der versichertän T;desfällsum;;
geleistet

l l .  I  n v a l i d i t ä t s e n t s c h ä d i g u n  g

(1) Eine dauernde Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit (lnvalidität) als
U.nfallfolge mu.ß innerhalb eines Jahres vom Unialltagj an gerecirnet
eingetreten sein, sie muß spätestens vor Ablauf einei Frislvon wei-
teren drei Monaten nach_dem.Unfalljahr ärztlich festgestellt und gel-
tend gemacht sein. Der Versicherer zahlt bei Ganzinüalidität die völle
für den Invaliditätsfall versicherte Summe, bei Teilinvalidität den dem
Grade der Invalidität entsprechenden Teil gemäß den nachfolgenden
Bestimmungen:


